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     Antrag auf Erteilung einer             
                                                     Ausnahmegenehmigung gem. § 46 Abs. 1 Nr. 11  
                                                     StVO zur Bewilligung von  
                                                     Parkerleichterungen  für Schwerbehinderte mit  
                                                     außergewöhnlicher Gehbehinderung, Amelie     
                                                     oder  Phokomelie sowie für  Blinde 
                                  

 
 
 
 
 
   

 

Antragsteller 
 
Name, Vorname                             Geburtsdatum: 

  
 
Wohnanschrift(PLZ/Ort/Straße/Haus-Nr. 

 
 

 
Aktenzeichen des Schwerbehindertenausweises:                                    Ausstellende Behörde 

  

 
 

    Ich bin Schwerbehinderte /r  mit außergewöhnlicher Gehbehinderung (Merkzeichen „aG“) und   
        kann mich wegen der Schwere meines Leidens nur mit fremder Hilfe oder nur mit großer  
        Anstrengung außerhalb eines Kraftfahrzeuges bewegen. 
 

    Ich bin Blinde/r (Merkzeichen „Bl“) und kann mich nur mir fremder Hilfe bewegen und bin auf die  
        Benutzung eines Kraftfahrzeuges angewiesen. 
 

    Ich bin Schwerbehinderte/r mit beidseitiger  Amelie oder Phokomelie oder mit vergleichbaren  
        Funktionsstörungen. 
 

    Ich bin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. 
 
 
Da ich die Voraussetzung des § 46 Abs.1 Nr. 11 StVO erfülle, beantrage ich hiermit eine 
Ausnahmegenehmigung zur Bewilligung von Parkerleichterungen für Schwerbehinderte. 
 
Ich lege dem Antrag folgende Unterlagen bei:. 
 

    Schwerbehindertenausweis (Kopie) 
   Lichtbild (35x 45 mm, ohne Kopfbedeckung) 
   Vollmacht 1) 
   Feststellungsbescheid, soweit als Nachweis erforderlich 
   amtsärztliches Gutachten, soweit als Nachweis  erforderlich 

 
 
 
 
 
_________ 
Ort, Datum, Unterschrift 

 
 

 
1)  Vorlage der Vollmacht, wenn Dritte für die schwerbehinderte Person handeln 

Eingangsvermerk: 

 
Stadtverwaltung Sebnitz 
Straßenverkehrsbehörde 
Kirchstraße 5 
01855 Sebnitz 
 


